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Auf die Anfrage Nr.924, welche die Abgeordneten Dr.Ofner 

und Genossen am 17.12.1980 , betreffend Erhaltung der Stockerauer Au, 

an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Die Anordnung von Überströmstrecken und die Möglichkeit der 

Dotation des Hinterlandes im Bereich von Staustufen ist aus ver

schiedenartigen Gründen vorzusehen: 

Die Überströmstrecken haben e1ne gewisse Regelung des Hochwasser

abflusses zu gewährleisten, d.h. sie sollen bei Hochwasser im Strom 

gewisse Retentionsräume erhalten und damit eine Beschleunigung der 

Hochwasserwelle und eine Versteilung des Hochwasseranstieges ver

meiden, während 

die Möglichkeit der Dotation des Hinterlandes ausschließlich eine 

VerschleGhterung des derzeit bestehenden Grundwasserhaushaltes ver

hindern soll. 

Beide Maßnahmen müssen daher nach streng technisch-wissenschaft

lichen Normen und umfangreichen hydrologischen Untersuchungen so gesetzt 

werden,daß möglichst keine Verschlechterung des derzeitigen Zustandes -

sowohl bei der Hochwasserabfuhr wie auch bei den Grundwasserverhältnissen -
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eintritt. Der maßgebliche Garant dafür und gleichzeitig die zuständige 

und überprüfende Behörde ist die Oberste Wasserrechtsbehörde im Bundes

ministerium für Land-u.Forstwirtschaft, die anläßlich des wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahrens die entsprechenden Vorschriften und Auflagen erteilt. 

Zu 2): 

Auch hier kommt es der Obersten Wasserrechtsbehörde beim Bundes

ministerium für Land-u.Forstwirtschaft zu, anläßlich des wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahrens dem Kraftwerksunternehmen Vorschreibungen und Auf

lagen zu erteilen und deren Einhaltung in Form einer eigens installierten 

staatlichen Bauaufsicht während der Baudurchführung kontrollieren zu lassen. 

Die meinem Ressort unterstehende Wasserbauverwaltung beschränkt sich 

zuständigkeitshalber auf die Erhaltung des Stromes als Schiffahrtsrinne 

und als geeignete Vorflut für eine möglichst gefahr~ und schadlose Abfuhr 

von Hochwässern. 
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